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StromsteuerG | Verwendung von Biogas zur Erzeugung
von Strom (BFH)

Strom, der mit einem aus dem öffentlichen Versorgungsnetz entnommenen Gasgemisch erzeugt
wird, das neben Erdgas auch aus Biomasse erzeugtes Gas enthält, ist nicht gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1
StromStG von der Steuer befreit, weil Strom aus erneuerbaren Energieträgern nach § 2 Nr. 7
StromStG nur dann vorliegt, wenn er ausschließlich aus Wasserkraft, Windkraft, Sonnenenergie,
Erdwärme, Deponiegas, Klärgas oder aus Biomasse erzeugt wird (BFH, Beschluss v. 17.1.2023 - VII
R 54/20; veröffentlicht am 4.5.2023).

Hintergrund: Nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG in der für das Streitjahr gültigen Fassung ist Strom
von der Steuer befreit, der in Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von mehr als zwei Me-
gawatt aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt und vom Betreiber der Anlage am Ort der Erzeu-
gung zum Selbstverbrauch entnommen wird. Strom aus erneuerbaren Energieträgern ist gemäß §
2 Nr. 7 StromStG "Strom, der ausschließlich aus Wasserkraft, Windkraft, Sonnenenergie, Erdwär-
me, Deponiegas, Klärgas oder aus Biomasse erzeugt wird, ausgenommen Strom aus Wasserkraft-
werken mit einer installierten Generatorleistung über zehn Megawatt".

Sachverhalt: Streitig ist u.a., ob die Erzeugung von Strom aus einem Erdgasnetz, das ein Gemisch
von begünstigtem (aus Biomasse erzeugtem) und nicht begünstigtem Gas enthält, von vornherein
eine Steuerbefreiung ausschließt.

Hierzu führten die Richter des BFH weiter aus:

> Strom wird nur dann i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG "aus erneuerbaren Energieträgern er-
zeugt", wenn dabei tatsächlich - physikalisch - und nicht nur bei einer kaufmännisch-bilanziel-
len Betrachtungsweise erneuerbare Energieträger verwendet werden.

> Strom, der mit einem aus dem öffentlichen Versorgungsnetz entnommenen Gasgemisch er-
zeugt wird, das neben Erdgas auch aus Biomasse erzeugtes Gas enthält, ist nicht gemäß § 9
Abs. 1 Nr. 1 StromStG von der Steuer befreit, weil Strom aus erneuerbaren Energieträgern nach
§ 2 Nr. 7 StromStG nur dann vorliegt, wenn er ausschließlich aus Wasserkraft, Windkraft, Son-
nenenergie, Erdwärme, Deponiegas, Klärgas oder aus Biomasse erzeugt wird.
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